
Gebührenordnung 
zur Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für S ondernutzungen an 
öffentlichem Verkehrsgrund der Stadt Bad Tölz 
 
 
 
Tarifstelle: Art der Sondernutzung: 

 
Gebührenmaßstab: Gebühr 

1 1.1 Sperrung einer Straße (ganzseitig) 

1.2 Sperrung einer Fahrbahn (halbseitig) 

1.3 Teilweise Sperrung einer Fahrbahn (geringe Einengung) 

1.4 Sperrung eines Gehweges 

… zur Verlegung von Telekommunikationslinien 

 

je Tag 

je Tag 

je Tag 

je Tag 

 

 

20,00 € 

15,00 € 

10,00 € 

5,00 € 

gebührenfrei (§ 68 TKG) 

 

2 2.1 Baubuden, Baugerüste, Bauzäune, Arbeitswagen, Baumaschinen, 
Baugeräte und dgl. Sowie Aufgrabungen zur Herstellung von 
Hausanschlüssen und Versorgungsleitungen 

 

in den ersten 4 Wochen 

5. – 12. Woche je m² Verkehrsfläche und Woche 

ab der 13. Woche je m² und Woche 

gebührenfrei 

1,00 € 

2,00 € 

 2.2 Bei Belegung von Parkscheinplätzen  50% der Parkgebühren 

 

3 Befahren einer mit Gewichts- oder sonstigen Beschränkung versehenen 
Straße mit entsprechenden Fahrzeugen (vorbehaltlich privatrechtlicher 
Vereinbarung) 

 

je Tag 

 

15,00 € 

 

4 Film- oder Fotoaufnahmen je Tag 25,00 € 

 

5 5.1 Schilder an der Stätte der Leistung, Gottesdiensthinweisschilder 
und Sammelschilder 

 gebührenfrei 
 

 5.2 zeitlich befristete, sonstige Hinweisschilder aus besonderem Anlass je Schild und Woche 

 

10,00 € 

 

 5.3 Plakatträger (Dreieckständer, max. DIN A1) je Standort 2,00 € 
 



 
Tarifstelle: 
 

Art der Sondernutzung: Gebührenmaßstab: Gebühr € 

6 Masten und Pfosten (Reklamefahnenmasten und dgl.) je Stück jährlich 150,00 € 

 

7 Informations- und Aktionsstände 

 

je m² Fläche und Tag 

 

5,00 € 

 

8 Ausstellungsfahrzeuge ab 20 m² für Informations- und Aktionsstände 

 

je Fahrzeug und Tag 100,00 € 

9 Tische und Stühle von Gaststätten 

 

je m² Verkehrsfläche und Monat 5,00 € 

10 Verkaufsständer und Verkaufsschütten zur Selbstbedienung, 
Warenauslagen und sonstige Verkaufseinrichtungen 

 

je m² Verkehrsfläche und angefangenen Monat 8,00 € 

11 Automaten, die mehr als 15 cm in die öffentliche Verkehrsfläche 
hineinragen 

  

 11.1 bis 0,4 m² Frontfläche Automat je Jahr 25,00 € 

 11.2 0,4 m² bis 1,0 m² Frontfläche Automat je Jahr 150,00 € 

 11.3 jeder weiteren angefangenen Meter Frontfläche 

 

Automat je Jahr 150,00 € 

12 Privat organisierte Märkte   

 12.1. wöchentlich stattfindende Märkte 

 

Gebühren entsprechend der jeweils gültigen 
Marktordnung 

 

 12.2. einmalige Märkte 

 

12.2.1. Stände bis 4 m lfd. Standlänge je Tag 

12.2.2. Stände bis 8 m lfd. Standlänge je Tag 

12.2.3. Stände bis 12 m lfd. Standlänge je Tag 

 

10,00 € 

20,00 € 

30,00 € 

 12.3. Töpfer- und Kunsthandwerkermärkte 

 

je Tag 350,00 € 

 



 
Tarifstelle: 
 

Art der Sondernutzung: Gebührenmaßstab: Gebühr € 

13 Öffentliche Vergnügungsveranstaltungen 

 

für gemeinnützige Vereine  

 

für Veranstaltungen Bürgergarten und sonstige 
Veranstaltungsorte je Tag 

 

100,00 € 

 

50,00 € 

14 Festplatz je Veranstaltungstag für  

  14.1. Volksfest 

14.2. Großveranstaltungen 

500,00 € 

300,00 € 

  14.3. Zirkus 

14.4. Zeltpuppenbühnen 

300,00 € 

50,00 € 

  14.5. Spezialmärkte, z. B. Automärkte 

14.6. Flohmärkte und sonstige 
Kleinveranstaltungen  
(je nach Belegung des Festplatzes) 

300,00 € 

100,00 – 300,00 € 

 für gemeinnützige Vereine  jeweils die Hälfte 

 
 
 
 
Bad Tölz, 19.04.2011 
Stadt Bad Tölz 
 
 
 
 
Josef Janker 
Erster Bürgermeister 


